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Unfallverhütung

Tïaktor gegen Traktor
Thomas Bachmann, Beratungsstelle für Unfallverhütung BUL, Schottland

Dass die Empfehlung, ja die
Vorschrift zur auffälligen Kennzeichnung

von Doppelrädern nicht in den
Wind gesprochen ist, erfuhren kürzlich

zwei Brüder auf drastische Art.
Glücklicherweise blieben sie dabei
selbst unverletzt:

Zwei Brüder zirkulieren mit Traktor und
Häckselwagen bei der Silomaisernte.
Die Traktoren sind mit Doppelrädern
ausgerüstet. Bei der letzten Fahrt kreuzen

sie sich an einer unübersichtlichen
Stelle. Die Strasse ist 4,8 m breit,
während es die Traktoren mit
Doppelbereifung zusammen auf 5,2 m Breite
bringen. Die Kollision ist unvermeidlich,
der Schaden gross:

• beide Achstrompeten abgerissen,
• zwei Doppelräder demoliert,
• ausgeflossenes Öl, zu deren
Einsammlung die Ölwehr herbeigerufen
werden muss.

Glücklicherweise bleiben die beiden
Fahrer unverletzt.

Ein unglücklicher Zufall? Eine Sekunde
ungenügende Aufmerksamkeit der
Fahrer? Falsche Einschätzung der
Situation in bezug auf die Strassenbrei-

Dank Doppelradmarkierung ist die
Gesamtbreite des Fahrzeuges auf den
ersten Blick erkennbar.

te? Der genaue Unfallhergang muss
an dieser Stelle nicht erörtert werden.

Die Forderung aber ist klar: Ein Traktor
mit Doppelrädern auf der Strasse stellt
eine erhöhte Gefahr dar. Damit sie auf
den ersten Blick, d.h. in der ersten
Sekunde erkannt werden kann, ist die
geeignete Kennzeichnung der schlecht
erkennbaren Doppelbereifung
unabdingbar und von gesetzeswegen
erforderlich:

Spektakuläre Kollision mit zwei doppelt bereiften Traktoren verursacht hohen
Sachschaden.
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Für eine unfallfreie Fahrt im 1996

Beherzigen Sie das Motto:
«Entgegenkommen und Rücksicht kommt
an!» Nutzen Sie die Winterzeit für
die Montage von Doppelradmar-
kierlichter oder einer zusätzlichen
Blinklichtanlage. Die BUL vermittelt

Ihnen das nötige Material und
berät Sie bei weitern Fragen gerne.

BUL, 5040 Schottland, neue
Telefon-Nummer: 062/739 50 40.

Verdecken Anbaugeräte die
Fahrzeugbeleuchtung, bieten Doppelradmarkierungen

kombiniert mit der Schluss-
licht-ZBIinkanlage eine unabdingbare
Sicherheit.

Doppelräder und andere Teile von
Anbaugeräten (Kreiselheuer, Bodenfräsen

usw.), die den Traktor seitlich um
mehr als 15 cm überragen, müssen
tagsüber mit schwarz/gelb oder rot/
weiss gestreiften Tafeln auffällig markiert

werden.
Ist der Abstand zwischem den am weitest

aussen liegenden Punkten und
dem Schlusslicht beziehungsweise
dem vorderen Markierlicht mehr als 40
cm, müssen zusätzliche Markierlichter
montiert werden.
Verdeckt ein Anbaugerät (z.B.
Sämaschine) die Lichter des Traktors, müssen

sie zusätzlich mit einem Markierlicht

gekennzeichnet sein. Sind am
Traktor an Stelle von Doppelradmar-
kierlichtern Doppelblinklichter in
ausreichender Höhe montiert, kann auf die
Blinkanlage an der Maschine verzichtet

werden. Die entsprechenden Lichter

dürfen am Traktor neu auf max.
1,9 m in Ausnahmefällen sogar 2,1 m
hoch angebracht werden.
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